Verbesserungen bei den Kitas
( Bekanntlich hatte der Senat im vergangenen Jahr den beantragten Volksentscheid für eine bessere Kita-Betreuung in Berlin aus verfassungsrechtlichen Gründen stoppen müssen. Bei einem erfolgreichen Volksentscheid hätte die Umsetzung der Forderungen derartig in den Landeshaushalt eingegriffen, dass der Vollzug des vom Abgeordnetenhaus beschlossenen Landeshaushaltes nicht mehr möglich und das Haushaltsrecht des Landesparlaments damit stark beeinträchtigt gewesen wäre. 

( Die Trägerinitiative – der Landeselternausschuss für die Kitas – hat dagegen Klage vor dem Landesverfassungsgericht erhoben. Doch unabhängig von dessen noch ausstehender Entscheidung hatten die Koalitionsparteien SPD und LINKE darauf hingewiesen, dass die Forderungen des Volksbegehrens und das Anliegen der rot-roten Koalition sich weitestgehend in grundsätzlicher Übereinstimmung befinden würden. Einen grundsätzlichen Unterschied gäbe es lediglich bei den unterschiedlichen Zeitvorstellungen, und die resultierten oben – siehe oben – aus der Haushaltslage.

( So ist es immer wieder zu Gesprächen und schrittweisen Annäherungen zwischen der Regierungskoalition und dem Landeselternausschuss gekommen. Auf dieser Basis hat die Fraktion DIE LINKE am 3. März 2009 folgenden Beschluss gefasst, mit dem die Schwerpunktorientierung der Fraktion innerhalb der Koalition umrissen wird:

„Rechtsanspruch erweitern und Personalausstattung in den Kitas verbessern 

Die Berliner LINKE hat bereits im September 2008 einen Stufenplan beschlossen, der eine Ausweitung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz und eine Verbesserung der Personalausstattung in den Berliner Kindertagesstätten zum Ziel hat. Dieser  Beschluss nimmt  wesentliche Forderungen des Berliner Kitabündnisses und der  Initiatorinnen und Initiatoren des Kita-Volksbegehrens auf. 

Mit dem Koalitionspartner stimmen wir grundsätzlich darin überein, dass für die Entwicklung der Kitas zu Bildungseinrichtungen und die Förderung der Kinder nach dem Berliner Bildungsprogramm zusätzliche Ressourcen notwendig sind. Differenzen bestehen darüber, wie dieser Anspruch konkret umgesetzt werden kann. 

Die Linksfraktion schlägt als Sofortmaßnahme vor, die für den Ausbau der Kitas zu Eltern-Kind-Zentren vorgesehenen ca. 5 Millionen Euro den Einrichtungen unverzüglich platzbezogen und zweckgebunden zur Verfügung zu stellen. Sie sollen für Maßnahmen der Qualitätsentwicklung  einschließlich der Sprachförderung eingesetzt werden. 

Darüber hinaus wollen wir mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2010 und 2011 die finanziellen Voraussetzungen für einen Stufenplan schaffen, der auf eine Erweiterung des Rechtsanspruches der Kinder auf eine vorschulische Förderung  und eine Verbesserung der Personalausstattung abzielt. Dazu gehören für die Linksfraktion auch die Wiederherstellung der Leitungsfreistellung ab 100 Kindern pro Einrichtung und die Sicherstellung von mindestens 5 Prozent mehr Personal in den Einrichtungen. 

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die bereits vereinbarte Ausweitung des Rechtsanspruchs auf einen Teilzeitplatz für Kinder im Vorschuljahr und die Beitragsfreiheit für das zweite Kitajahr ab 2010 sind umgehend zu schaffen. Die von Senator Zöllner vorgesehene Einführung eines »Bildungszuschlags« zur Lösung der Personalprobleme ist unzureichend. Er ist nicht nur in Ausgestaltung, Voraussetzungen und Höhe völlig unbestimmt, sondern wird den Anforderungen an eine qualitäts- und bedarfsgerechte vorschulische Förderung der Kinder nicht gerecht. Die Linksfraktion  will eine eindeutige und verbindliche Verbesserung des Personalschlüssels gesetzlich verankern. 

Wer sich für die Überwindung sozialer Schranken beim Zugang und beim Erwerb von Bildung einsetzt, darf nicht erst beim Schulanfang beginnen, sondern muss in der Kita die Grundlagen dafür legen. Unbeschränkter Zugang und eine Qualität sichernde Ausstattung sind die Voraussetzungen dafür.“         
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